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BETREFF  Erhebung der SV Wissenschaftsstatistik über FuE in der Wirtschaft  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes erhebt im Auftrag des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) jedes Jahr die Zahlen zu Forschung und Entwicklung (FuE) in 

der Wirtschaft. Hiermit bitte ich Sie herzlich um Teilnahme an der diesjährigen Befragung. Sie 

leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit der Forschungsleistung der Wirtschaft. 

Die letzte Befragung hat ergeben, dass die Wirtschaft im Jahr 2019 knapp 76 Mrd. Euro für 

eigene FuE ausgegeben hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 4,8 Prozent. In 

den vergangenen Jahren erbrachten die Unternehmen kontinuierlich rund zwei Drittel der 

FuE-Ausgaben in Deutschland und stellten so gemeinsam mit dem Bund, den Ländern und den 

Hochschulen sicher, dass Deutschland zu den führenden Innovationsnationen gehört. 

Die Erhebung ist Teil der offiziellen EU-Gemeinschaftsstatistiken und fließt in nationale wie 

internationale Berichtssysteme ein, so zum Beispiel in den Bundesbericht Forschung und 

Innovation. Dabei können wir Ihnen zusichern, dass Ihre Daten der statistischen 

Geheimhaltung unterliegen. Wie für alle Bundesstatistiken gilt gemäß Bundesstatistikgesetz 

der zentrale Grundsatz, dass die Einzelangaben strikt geheim zu halten sind. Die Angaben 

dienen ausschließlich statistischen Zwecken. Ergänzend gelten die Vorschriften der 

Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Herbst 


